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Einsatz
bedingungen 
für In- 
s t ruk teure

Anforderun
gen an In
strukteure

von der Zentrale festgelegten Aufgabenstellungen 
durch die IM im Operationsgebiet erfüllt, die dafür 
er forderlichen Entscheidungen an Ort und Stelle ge
troffen und die Zentrale umfassend und real über 
die Situation der im Operationsgebiet tätigen IM 
informiert wird. Sie sind über die Vorbereitung von 
Entscheidungen über die Entwicklung der IM-Vorgänge 
einzubeziehen.

Instrukteure sind in der Regel IM (DDR).
Ihr Einsatz zur Führung von IM im Operationsgebiet 
erfolgt zeitweilig und ist mit wiederholten Grenz
passagen verbunden. Beim Einsatz von Instrukteuren 
sind daher die Bedingungen im Grenzregime sowie alle 
Maßnahmen des Feindes, die sich auf die Aufenthalts
und Bewegungsmöglichkeiten im Operationsgebiet aus
wirken, zu berücksichtigeh.

Instrukteure müssen in der DDR eine berufliche und 
gesellschaftliche Position besitzen sowie in solchen 
persönlichen Verhältnissen leben, die eine zeitweili
ge konspira t ive Herauslösung aus ihrer Tätigkeit und 
ihrem familiären Bereich ermöglichen.

Instrukteure müssen über solche Kenntnisse, Fähig
keiten und Fertigkeiten verfügen, die sie in die 
Lage verse tzen,

- bei Einsätzen im Operationsgebiet die vorgetäusch
te gesellschaftliche Stellung glaubwürdig darzu
stellen ;

- die operative Aufgabenstellung im IM-Vorgang in 
konkrete Maßnahmen zur Erziehung und Befähigung 
der IM umzusetzen;
die IM zu studieren und wirksam zu beeinflussen;


